
sowie der Provisorischen Regierung dei* Französischen Republik über 
nommen wird, werden die vier Alliierten Regierungen diejenigen Maß
nahmen treffen, die sie zum künftigen Frieden und zur künftigen Sicher
heit Jür erforderlich halten, darunter auch die vollständige Abrüstung 
und Entmilitarisierung Deutschlands.

(b) Die Alliierten Vertreter werden Deutschland zusätzlich politische, 
verwaltungsmäßige, wirtschaftliche, finanzielle, militärische und sonstige 
Forderungen auferlegen, die sich aus der vollständigen Niedêrlage 
Deutschlands ergeben. Die Alliierten Vertreter bzw. die ordnungsmäßig 
dazu ermächtigten Personen oder Dienststellen werden Proklamationen, 
Befehle, Anordnungen und Anweisungen ergehen lassen, um solche 
zusätzlichen Forderungen festzulegen und die übrigen Bestimmungen 
dieser Deklaration auszuführen. Alle deutschen Behörden und das 
deutsche Volk haben den Forderungen. der Alliierten Vertreter bedin
gungslos nachzukommen und alle solche Proklamationen, Befehle, Anord
nungen und Anweisungen uneingeschränkt zu befolgen.

ARTIKEL XIV
Diese Deklaration tritt in Kraft und Wirkung an dem Tage und zu der 

Stunde, die nachstehend angegeben werden. Im Falle einer Versäumnis 
Ш seitens der deutschen Behörden oder des deutschen Volkes, ihre hier

durch oder hiernach auferlegten Verpflichtungen pünktlich und vollstän
dig zu erfüllen, werden die Alliierten Vertreter die Maßnahmen treffen, 
die sie unter den Umständen für zweckmäßig halten.

*
ARTIKEL XV

Diese Deklaration ist in englischer, russischer, französischer und deut
scher Sprache ausgefertigt. Allein authentisch ist die englische, russische 
und französische Fassung.

Berlin, den 5. Juni 1945, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Von den Alliierten Vertretern unterzeichnet:

Vereinigte Staaten:
Dwight D. E i s e n h o w e r ,  General.der Armeen

U.S.S.R.:
Z h u k o v ,  Marschall der Sowjet-Union

Vereinigtes Königreich:
B. L. Mo n t g o m e r y ,  Feldmarschall 

Französische Republik:
De L a t t r e  d e  T a s s i g n v .  General der Armee
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